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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 13. Juni 2023 gemäß den Richtlinien des Hauptausschusses für Berufsbildung vom 8. 
März 2007 (geändert am 29. August 2022) erlässt die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben als zuständige Stelle nach § 47 Abs. 
1 S. 1 und § 79 Abs. 4 S. 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920) zuletzt geändert durch 
Art. 2 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1152 vom 20 Juli 2022 (BGBl. I S.1174) die folgende Prüfungsordnung für die Durchführung 
von Abschluss- und Umschulungsprüfungen:

§ 1 Errichtung
(1) Die zuständige Stelle errichtet für die 

Durchführung der Abschluss- und Umschu-

lungsprüfungen Prüfungsausschüsse (§ 39 

Abs. 1 S. 1/§ 62 Abs. 3 S. 1 BBiG).

(2) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegati-

onen nach § 42 Abs. 2 BBiG nehmen die Prü-

fungsleistungen ab.

(3) Für einen Ausbildungsberuf können bei Be-

darf, insbesondere bei einer großen Anzahl 

von zu prüfenden Personen und bei beson-

deren Anforderungen in der Ausbildungs-

ordnung, mehrere Prüfungsausschüsse er-

richtet werden.

(4) Mehrere zuständige Stellen können bei einer 

von ihnen gemeinsame Prüfungsausschüsse 

errichten (§ 39 Abs. 1 S. 2 BBiG).

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von 
Prüfungsausschüssen
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mit-

gliedern, sofern in einer Anlage zur Prü-

fungsordnung für bestimmte Prüfungsaus-

schüsse keine höhere Anzahl festgelegt ist. 

Die Mitglieder müssen für die Prüfungsge-

biete sachkundig und für die Mitwirkung im 

Prüfungswesen geeignet sein (§ 40 Abs. 1 S. 

2 BBiG).

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglie-

der Beauftragte der Arbeitgeber und der Ar-

beitnehmer in gleicher Zahl sowie mindes-

tens eine Lehrkraft einer berufsbildenden 

Schule angehören. Mindestens zwei Drittel 

der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Be-

auftragte der Arbeitgeber und der Arbeit-

nehmer sein (§ 40 Abs. 2 S. 1 und 2 BBiG).

(3) Die Mitglieder werden von der zuständigen 

Stelle für eine einheitliche Periode, längstens 

für fünf Jahre berufen (§ 40 Abs. 3 S. 1 BBiG).

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden

auf Vorschlag der im Bezirk der zuständi-

gen Stelle bestehenden Gewerkschaften und 

selbstständigen Vereinigungen von Arbeit-

nehmern mit sozial- oder berufspolitischer 

Zwecksetzung berufen (§ 40 Abs. 3 S. 2 BBiG).

(5) Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen 

werden im Einvernehmen mit der Schulauf-

sichtsbehörde oder der von ihr bestimmten 

Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 S. 3 BBiG).

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in aus-

reichender Zahl innerhalb einer von der zu-

ständigen Stelle gesetzten angemessenen 

Prüfungsordnung für die Durchführung 
von Abschluss- und Umschulungsprüfungen

Frist vorgeschlagen, so beruft die zuständige 

Stelle insoweit  nach pflichtgemäßem Ermes-

sen (§ 40 Abs. 3 S. 4 BBiG).

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse kön-

nen nach Anhörung der an ihrer Berufung 

Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen 

werden (§ 40 Abs. 3 S. 5 BBiG).

(8) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse ha-

ben Stellvertreterinnen/Stellvertreter (§ 40 

Abs. 2 S. 3 BBiG). Die Absätze 3 bis 7 gelten 

für sie entsprechend.

(9) Die für die Berufung von Prüfungsausschuss-

mitgliedern Vorschlagsberechtigten sind 

über die Anzahl und die Größe der einzurich-

tenden Prüfungsausschüsse sowie über die 

Zahl der von ihnen vorzuschlagenden wei-

teren Prüfenden zu unterrichten. Die Vor-

schlagsberechtigten werden von der zu-

ständigen Stelle darüber unterrichtet, wel-

che der von ihnen vorgeschlagenen Mitglie-

der, Stellvertreter und Stellvertreterinnen 

sowie weiteren Prüfenden berufen wurden 

(§ 40 Abs. 5 BBiG).

(10) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist eh-

renamtlich.

(11) Von Absatz 2 und 8 darf nur abgewichen wer-

den, wenn andernfalls die erforderliche Zahl 

von Mitgliedern des Prüfungsausschusses 

nicht berufen werden kann (§ 40 Abs. 7 BBiG).

§ 2a Prüferdelegationen
(1) Die zuständige Stelle kann im Einvernehmen

mit den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 

die Abnahme und die abschließende Bewer-

tung von Prüfungsleistungen auf Prüferdele-

gationen übertragen (§ 42 Abs. 2 S. 1 BBiG).

(2) Für die Zusammensetzung von Prüferdele-

gationen ist § 2 Abs. 1 und 2 entsprechend 

anzuwenden (§ 42 Abs. 2 S. 2 BBiG). Die Mit-

glieder der Prüferdelegationen haben Stell-

vertreter/Stellvertreterinnen (§ 42 Abs. 2 S. 

2 BBiG).

(3) Mitglieder von Prüferdelegationen können

die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, de-

ren Stellvertreter und Stellvertreterinnen so-

wie weitere Prüfende sein, die durch die zu-

ständige Stelle nach § 40 Abs. 4 BBiG be-

rufen worden sind (§ 42 Abs. 2 S. 3 BBiG). 

Für die Berufungen gilt § 2 Abs. 3 bis 8 ent-

sprechend. Die Berufung weiterer Prüfender 

kann auf bestimmte Prüf- oder Fachgebiete 

beschränkt werden (§ 40 Abs. 4 S. 2 BBiG).

(4) Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist 

ehrenamtlich. Deren Mitglieder werden wie 

Mitglieder des Prüfungsausschusses ent-

schädigt.

(5) Die zuständige Stelle hat vor Beginn der Prü-

fung über die Bildung von Prüferdelegatio-

nen, über deren Mitglieder sowie über deren 

Stellvertreter und Stellvertreterinnen zu ent-

scheiden. Prüfende können Mitglieder meh-

rerer Prüferdelegationen sein. Sind verschie-

dene Prüfungsleistungen derart aufeinan-

der bezogen, dass deren Beurteilung nur ein-

heitlich erfolgen kann, so müssen diese Prü-

fungsleistungen von denselben Prüfenden 

abgenommen werden (§ 42 Abs. 3 BBiG).

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Ange-

hörige der zu prüfenden Personen nicht mit-

wirken. Angehörige im Sinne des Satz 1 sind:

1. Verlobte,

2. Ehegatten,

3. eingetragene Lebenspartner,

4. Verwandte und Verschwägerte 

  gerader Linie,

5. Geschwister,

6. Kinder der Geschwister,

7. Ehegatten der Geschwister und 

  Geschwister der Ehegatten,

8. Geschwister der Eltern,

9. Personen, die durch ein auf längere Dau-

er angelegtes Pflegeverhältnis mit häus-

licher Gemeinschaft wie Eltern und Kind 

miteinander verbunden sind (Pflegeeltern 

und Pflegekinder).

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten 

Personen auch dann, wenn

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die

die Beziehung begründende Ehe oder die 

Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Ver-

wandtschaft oder Schwägerschaft durch 

Annahme als Kind erloschen ist;

3. im Fall der Nummer 9 die häusliche Ge-

meinschaft nicht mehr besteht, sofern die 

Personen weiterhin wie Eltern und Kind 

miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied oder

ein Mitglied einer Prüferdelegation nach Ab-

satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen 

Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatz 1 

Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen
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gegeben sind, ist dies der zuständigen Stelle 

mitzuteilen, während der Prüfung dem Prü-

fungsausschuss oder der Prüferdelegation. 

Die Entscheidung über den Ausschluss von 

der Mitwirkung trifft die zuständige Stelle, 

während der Prüfung der Prüfungsausschuss 

oder die Prüferdelegation. Im letzteren Fall 

darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken. 

Ausgeschlossene Personen dürfen bei der 

Beratung und Beschlussfassung nicht zuge-

gen sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Miss-

trauen gegen eine unparteiische Ausübung 

des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder 

wird von einem Prüfling das Vorliegen eines 

solchen Grundes behauptet, so hat die be-

troffene Person dies der zuständigen Stelle 

mitzuteilen, während der Prüfung dem Prü-

fungsausschuss oder der Prüferdelegation. 

Absatz 2 S. 2 bis 4 gelten entsprechend.

(4) Ausbilderinnen/Ausbilder des Prüflings sol-

len, soweit nicht besondere Umstände eine 

Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht 

mitwirken.

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine

ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungs-

ausschusses nicht möglich ist, kann die zu-

ständige Stelle die Durchführung der Prü-

fung einem anderen oder einem gemeinsa-

men Prüfungsausschuss übertragen. Erfor-

derlichenfalls kann eine andere zuständige 

Stelle ersucht werden, die Prüfung durch-

zuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine objek-

tive Durchführung der Prüfung aus anderen 

Gründen nicht gewährleistet erscheint.

(6) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine

ordnungsgemäße Besetzung der Prüferde-

legationen nicht möglich ist, kann der Prü-

fungsausschuss die Prüfung selber durch-

führen oder die Durchführung der Prüfung 

auf eine andere Prüferdelegation übertragen.

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied,

das den Vorsitz führt, und ein weiteres Mit-

glied, das den Vorsitz stellvertretend über-

nimmt. Der Vorsitz und das ihn stellvertre-

tende Mitglied sollen nicht derselben Mit-

gliedergruppe angehören (§ 41 Abs. 1 BBiG).

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig,

wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens 

drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des vorsit-

zenden Mitglieds den Ausschlag (§ 41 Abs. 

2 BBiG).

(3) Für Prüferdelegationen gilt Absatz 2 S. 1 und

2 entsprechend.

§ 5 Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsaus-

schusses liegt in Abstimmung mit dem Prü-

fungsausschuss bei der zuständigen Stel-

le. Einladungen (Vorbereitung, Durchfüh-

rung, Nachbereitung), Protokollführung und 

Durchführung der Beschlüsse werden im Ein-

vernehmen mit dem Vorsitz des Prüfungs-

ausschusses geregelt.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses

sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig 

einzuladen. Stellvertretende Mitglieder wer-

den in geeigneter Weise unterrichtet. Kann 

ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilneh-

men, so soll es dies unverzüglich der zustän-

digen Stelle mitteilen. Für ein verhindertes 

Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied 

einzuladen, welches derselben Gruppe ange-

hören soll.

(3) Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entspre-

chend.

(4) Die Sitzungsprotokolle sind von der proto-

kollführenden Person und dem Vorsitz zu un-

terzeichnen. § 26 Abs. 1 bleibt unberührt.

(5) Bei Prüferdelegationen sind die Sitzungspro-

tokolle von allen Mitgliedern zu unterzeich-

nen. § 26 Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 6 Verschwiegenheit
Unbeschadet bestehender Informationspflich-

ten, insbesondere gegenüber dem Berufsbil-

dungsausschuss, haben die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses, der Prüferdelegation und 

sonstige mit der Prüfung befassten Personen 

über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit 

gegenüber Dritten zu wahren.

§ 7 Prüfungstermine
(1) Die zuständige Stelle bestimmt in der Regel

zwei für die Durchführung der Prüfung maß-

gebende Zeiträume im Jahr. Diese Zeiträume 

sollen auf den Ablauf der Berufsausbildung 

und des Schuljahres abgestimmt sein. Die zu-

ständige Stelle setzt die einzelnen Prüfungs-

tage fest.

(2) Die zuständige Stelle gibt die Zeiträume im

Sinne des Absatz 1 S. 1 einschließlich der An-

meldefristen in geeigneter Weise öffentlich 

mindestens einen Monat vor Ablauf der An-

meldefrist bekannt. Wird die Anmeldefrist 

überschritten, kann die zuständige Stelle die 

Annahme des Antrags verweigern.

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prü-

fungsbereiche einheitliche überregionale 

Aufgaben verwendet, sind dafür entspre-

chende überregional abgestimmte Prü-

fungstage anzusetzen.

§ 8 Zulassungsvoraussetzungen 
für die Abschluss- und Umschulungsprüfung
(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43

Abs. 1 BBiG),

1. wer die Ausbildungsdauer zurückgelegt

hat oder wessen Ausbildungsdauer nicht 

später als zwei Monate nach dem Prü-

fungstermin endet,

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfun-

gen teilgenommen sowie einen vom Aus-

bilder und Auszubildenden unterzeichne-

ten Ausbildungsnachweis nach § 13 S. 2 

Nummer 7 BBiG vorgelegt hat und

3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das

Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-

nisse eingetragen oder aus einem Grund 

nicht eingetragen ist, den weder die Aus-

zubildenden noch deren gesetzliche Ver-

treterinnen/Vertreter zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschluss-

prüfung auch zuzulassen, wenn die Voraus-

setzungen des Absatz 1 Nummer 2 und 3 

nicht vorliegen (§ 65 Abs. 2 S. 2 BBiG).

(3) Die Zulassungsvoraussetzungen für die Um-

schulungsprüfung richten sich nach der Um-

schulungsordnung oder der Umschulungs-

prüfungsregelung der zuständigen Stelle 

(§§ 58, 59 BBiG).

§ 9 Zulassungsvoraussetzungen 
für die Abschlussprüfung in zwei zeitlich 
auseinanderfallenden Teilen
(1) Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich 

auseinanderfallenden Teilen durchgeführt 

wird, ist über die Zulassung jeweils gesondert 

zu entscheiden (§ 44 Abs. 1 BBiG).

(2) Zum ersten Teil der Abschlussprüfung ist zu-

zulassen (§ 44 Abs. 2 in Verbindung mit § 43 

Abs. 1 Nummer 2 und 3 BBiG),

1. wer die in der Ausbildungsordnung vor-

geschriebene, erforderliche Ausbildungs-

dauer zurückgelegt hat,

2. wer einen vom Ausbilder und Auszubilden-

den unterzeichneten Ausbildungsnach-

weis nach § 13 S. 2 Nummer 7 BBiG vor-

gelegt hat und

3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das

Verzeichnis der Berufsausbildungsver-

hältnisse eingetragen oder aus einem 

Grund nicht eingetragen ist, den weder 

die Auszubildenden noch deren gesetz-

liche Vertreterinnen/Vertreter zu vertre-

ten haben.

(3) Zum zweiten Teil der Abschlussprüfung ist

zuzulassen (§ 44 Abs. 3 BBiG), wer

1. über die Voraussetzungen in § 43 Abs. 1

BBiG hinaus am ersten Teil der Abschluss-

prüfung teilgenommen hat,

2. auf Grund einer Rechtsverordnung nach 

§ 5 Abs. 2 S. 1 Nummer 2b BBiG von der 

Ablegung des ersten Teils der Abschluss-

prüfung befreit ist oder

3. aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 

am ersten Teil der Abschlussprüfung 

nicht teilgenommen hat. Im Fall des Satz 

1 Nummer 3 ist der erste Teil der Ab-

schlussprüfung zusammen mit dem zwei-

ten Teil abzulegen.

§ 10 Zulassung von Absolventen 
schulischer und sonstiger Bildungsgänge
Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen,

1. wer in einer berufsbildenden Schule oder ei-

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung
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ner sonstigen Berufsbildungseinrichtung 

ausgebildet worden ist, wenn dieser Bil-

dungsgang der Berufsausbildung in einem 

anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. 

Ein Bildungsgang entspricht der Berufsaus-

bildung in einem anerkannten Ausbildungs-

beruf, wenn er

a) nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem 

Umfang der jeweiligen Ausbildungsord-

nung gleichwertig ist,

b) systematisch, insbesondere im Rahmen

einer sachlichen und zeitlichen Gliede-

rung durchgeführt wird und

c) durch Lernortkooperation einen ange-

messenen Anteil an fachpraktischer Aus-

bildung gewährleistet (§ 43 Abs. 2 BBiG),

2. wer einen Bildungsgang absolviert hat, wel-

cher nach der Rechtsverordnung eines Lan-

des die Voraussetzungen nach Nummer 1 er-

füllt.

§ 11 Zulassungsvoraussetzungen 
in besonderen Fällen
(1) Auszubildende können nach Anhörung der 

Ausbildenden und der Berufsschule vor Ab-

lauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprü-

fung zugelassen werden, wenn ihre Leistun-

gen dies rechtfertigen (§ 45 Abs. 1 BBiG).

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, 

wer nachweist, dass er mindestens das Ein-

einhalbfache der Zeit, die als Ausbildungs-

dauer vorgeschrieben ist, in dem Beruf tä-

tig gewesen ist, in dem die Prüfung abge-

legt werden soll. Als Zeiten der Berufstätig-

keit gelten auch Ausbildungszeiten in einem 

anderen einschlägigen Ausbildungsberuf. 

Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 

kann ganz oder teilweise abgesehen werden, 

wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf 

andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass 

die Bewerberin/der Bewerber die berufliche 

Handlungsfähigkeit erworben hat, die die Zu-

lassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländi-

sche Bildungsabschlüsse und Zeiten der Be-

rufstätigkeit im Ausland sind dabei zu be-

rücksichtigen (§ 45 Abs. 2 BBiG).

(3) Soldatinnen/Soldaten auf Zeit und ehema-

lige Soldatinnen/Soldaten sind nach Abs. 

2 S. 3 zur Abschlussprüfung zuzulassen, 

wenn das Bundesministerium der Vertei-

digung oder die von ihm bestimmte Stel-

le bescheinigt, dass die Bewerberin/der Be-

werber berufliche Fertigkeiten, Kenntnis-

se und Fähigkeiten erworben hat, welche 

die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen 

(§ 45 Abs. 3 BBiG).

§ 12 Zulassung zur Prüfung
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist

durch die Auszubildenden schriftlich nach 

den von der zuständigen Stelle bestimmten 

Fristen und Formularen zu stellen. Die Auszu-

bildenden haben die Ausbildenden über die 

Antragstellung zu unterrichten.

(2) In den Fällen von § 8 Abs. 3, §§ 10 und 11

Abs. 2 und 3 ist der Antrag auf Zulassung zur 

Prüfung von den Prüflingen einzureichen.

(3) Örtlich zuständig für die Zulassung ist die zu-

ständige Stelle, in deren Bezirk

1. in den Fällen der §§ 8, 9 und 11 Abs. 1 die

  Ausbildungs- oder Umschulungsstätte 

  liegt,

2. in den Fällen der §§ 10, 11 Abs. 2 und 3

die auf die Prüfung vorbereitende Bil-

dungsstätte oder der gewöhnliche Auf-

enthalt der Prüflinge liegt,

3. in den Fällen des § 1 Abs. 4 der gemeinsa-

me Prüfungsausschuss errichtet worden ist.

(4) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:

a) in den Fällen von § 8 Abs. 1 und 2, § 9 Abs. 3

  - Bescheinigung über die Teilnahme an 

vorgeschriebenen Zwischenprüfungen 

oder am ersten Teil der Abschlussprü-

fung,

  - einen vorgeschriebenen, vom Ausbil-

der und Auszubildenden unterzeichne-

ten Ausbildungsnachweis nach § 13 S. 

2 Nummer 7 BBiG,

b) in den Fällen des § 9 Abs. 2

  - einen vorgeschriebenen, vom Ausbil-

der und Auszubildenden unterzeichne-

ten Ausbildungsnachweis nach § 13 S. 

2 Nummer 7 BBiG,

c) im Fall des § 11 Abs. 1

  - zusätzlich zu den Unterlagen nach

Buchstabe a oder Buchstabe b das 

letzte Zeugnis oder eine aktuelle Leis-

tungsbeurteilung der zuletzt besuchten 

berufsbildenden Schule,

d) in den Fällen des § 10

  - Bescheinigung über die Teilnahme an

dem schulischen oder sonstigen Bil-

dungsgang und in den Fällen des § 10 

Nummer 1 zusätzlich

  - Bescheinigung über die Teilnahme an 

der fachpraktischen Ausbildung im 

Rahmen des schulischen oder sonsti-

gen Bildungsganges,

e) in den Fällen des § 11 Abs. 2 S. 1 und 2

  - Tätigkeitsnachweis und gegebenen-

falls Nachweis der Dauer der Berufs-

ausbildung in dem oder in einem an-

deren einschlägigen Ausbildungsberuf 

und gegebenenfalls glaubhafte Darle-

gung über den Erwerb der beruflichen 

Handlungsfähigkeit,

f) in den Fällen des § 11 Abs. 2 S. 3 und Abs. 3

  - glaubhafte Darlegung über den Er-

werb der beruflichen Handlungsfä-

higkeit oder Bescheinigung über den 

Erwerb der beruflichen Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten.

(5) Für Wiederholungsprüfungen genügt die

form- und fristgerechte Anmeldung zur 

Prüfung.

§ 13 Entscheidung über die Zulassung
(1) Über die Zulassung zur Abschluss- und

Umschulungsprüfung entscheidet die zu-

ständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvo-

raussetzungen nicht für gegeben, so ent-

scheidet der Prüfungsausschuss (§ 46 Abs. 

1 und § 62 Abs. 3 BBiG).

(2) Sofern eine Umschulungsordnung (§ 58

BBiG) oder eine Umschulungsprüfungsrege-

lung (§ 59 BBiG) der zuständigen Stelle Zu-

lassungsvoraussetzungen vorsieht, sind aus-

ländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der 

Berufstätigkeit im Ausland zu berücksichti-

gen (§ 61 BBiG).

(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist den

zu prüfenden Personen rechtzeitig unter 

Angabe des Prüfungstages und -ortes ein-

schließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfs-

mittel schriftlich mitzuteilen. Die Entschei-

dung über die Nichtzulassung ist der zu prü-

fenden Person schriftlich mit Begründung 

bekannt zu geben.

(4) Die Zulassung kann von der zuständigen Stelle 

im Einvernehmen mit dem Prüfungsaus-

schuss bis zur Bekanntgabe des Prüfungser-

gebnisses widerrufen werden, wenn sie auf-

grund von gefälschten Unterlagen oder fal-

schen Angaben ausgesprochen wurde.

Dritter Abschnitt: Durchführung der Prüfung

§ 14 Prüfungsgegenstand
(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen,

ob die zu prüfende Person die berufliche 

Handlungsfähigkeit erworben hat. In ihr soll 

die zu prüfende Person nachweisen, dass 

sie die erforderlichen beruflichen Fertigkei-

ten beherrscht, die notwendigen beruflichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit 

dem im Berufsschulunterricht zu vermitteln-

den, für die Berufsausbildung wesentlichen 

Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsord-

nung ist zugrunde zu legen (§ 38 BBiG).

(2) Der Gegenstand der Umschulungsprüfung

ergibt sich aus der jeweiligen Umschulungs-

ordnung oder Umschulungsprüfungsrege-

lung der zuständigen Stelle.

(3) Sofern sich die Umschulungsordnung oder 

die Umschulungsprüfungsregelung der zu-

ständigen Stelle auf die Umschulung für ei-

nen anerkannten Ausbildungsberuf richtet, 

sind das Ausbildungsberufsbild, der Aus-

bildungsrahmenplan und die Prüfungsan-

forderungen zugrunde zu legen (§ 60 S. 1 

BBiG).

(4) Die Prüfungssprache ist Deutsch, soweit

nicht die Ausbildungsordnung, die Umschu-

lungsordnung oder die -prüfungsregelung 

der zuständigen Stelle etwas anderes vor-

sieht.

§ 15 Gliederung der Prüfung
Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach der 

Ausbildungsordnung oder der Umschulungsord-

nung oder -prüfungsregelung der zuständigen 

Stelle.
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§ 16 Besondere Verhältnisse 
behinderter Menschen
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die be-

sonderen Verhältnisse behinderter Menschen 

berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für 

die Dauer der Prüfung, die Zulassung von Hilfs-

mitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleis-

tungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher 

für hörbehinderte Menschen (§ 65 Abs. 1 BBiG). 

Die Art der Behinderung ist mit dem Antrag auf 

Zulassung zur Prüfung (§ 12) nachzuweisen.

§ 17 Befreiung von vergleichbaren Prüfungs-
bestandteilen bei der Umschulungsprüfung
Bei der Umschulungsprüfung (§§ 58, 59 BBiG) ist 

die zu prüfende Person auf Antrag von der Ab-

legung einzelner Prüfungsbestandteile durch die 

zuständige Stelle zu befreien, wenn sie eine an-

dere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen 

oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung 

oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss 

erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur 

Umschulungsprüfung innerhalb von zehn Jahren 

nach der Bekanntgabe des Bestehens der ande-

ren Prüfung erfolgt (§ 62 Abs. 4 BBiG).

§ 18 Prüfungsaufgaben
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der

Grundlage der Ausbildungsordnung oder der 

Umschulungsordnung oder -prüfungsrege-

lung der zuständigen Stelle die Prüfungsauf-

gaben.

(2) Überregional oder von einem Aufgabener-

stellungsausschuss bei der zuständigen 

Stelle erstellte oder ausgewählte Aufgaben 

sind vom Prüfungsausschuss zu überneh-

men, sofern diese Aufgaben von Gremien er-

stellt oder ausgewählt und beschlossen wur-

den, die entsprechend § 2 Abs. 2 zusammen-

gesetzt sind, und die zuständige Stelle über 

die Übernahme entschieden hat.

(3) Sind an einem Tag ausschließlich schriftliche 

Prüfungsleistungen zu erbringen, soll die 

Dauer der Prüfung 300 Minuten nicht über-

schreiten.

§ 18a Durchführung schriftlicher 
Prüfungsleistungen
(1) Sind nach der Ausbildungsordnung Aufga-

ben schriftlich zu bearbeiten, kann die IHK 

Bodensee-Oberschwaben bestimmen, dass 

diese ganz oder in Teilen in digitaler Form an 

einem festgelegten Prüfungsort unter Auf-

sicht durchgeführt werden. Vor der Entschei-

dung ist der Berufsbildungsausschuss nach 

§ 79 BBiG einzubeziehen. Die Prüfungsaus-

schüsse sind rechtzeitig zu informieren. 

(2) Bei einer digitalen Durchführung der Prüfung

hat die IHK Bodensee-Oberschwaben Fol-

gendes sicherzustellen: 

1. Die IHK Bodensee-Oberschwaben hat die

erforderlichen digitalen Endgeräte mit 

der erforderlichen digitalen Ausstattung 

(digitales Prüfungssystem) zur Verfügung 

zu stellen; 

2. Den Prüflingen und den Prüfenden ist vor 

der Prüfung ausreichend Gelegenheit zu 

geben, sich mit dem digitalen Prüfungs-

system vertraut zu machen. 

3. Während der Abnahme der Prüfungs-

leistung hat eine für das digitale 

Prüfungssystem technisch sachkundige 

Person zur Verfügung zu stehen. 

4. Bei nicht durch den Prüfling zu vertreten-

den technischen Störungen ist der damit 

verbundene Zeitverlust durch entspre-

chende Zeitverlängerung auszugleichen. 

5. Es ist sicherzustellen, dass nach dem je-

weiligen Stand der Technik die von den 

Prüflingen und den Prüfenden eingege-

benen Daten diesen stets eindeutig und 

innerhalb der Aufbewahrungsfrist nach 

§  31 dauerhaft zugeordnet werden kön-

nen. Die Unveränderbarkeit der abschlie-

ßend übermittelten Daten durch die Prüf-

linge und die Prüfenden ist sicherzustel-

len. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 

personenbezogenen Daten sind einzuhalten.

§ 19 Nichtöffentlichkeit
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterin-

nen/Vertreter der obersten Bundes- oder Lan-

desbehörden, der zuständigen Stelle sowie die 

Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der 

zuständigen Stelle können anwesend sein. Der 

Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation 

kann im Einvernehmen mit der zuständigen Stel-

le andere Personen als Gäste zulassen. An der 

Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur 

die Mitglieder des Prüfungsausschusses oder der 

Prüferdelegation beteiligt sein.

§ 20 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vor-

sitzes vom gesamten Prüfungsausschuss un-

beschadet der Regelungen in § 25 Abs. 2 und 

3 durchgeführt.

(2) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen 

mit dem Prüfungsausschuss die Aufsichts-

führung, die sicherstellen soll, dass die Prü-

fungsleistungen selbstständig und nur mit 

erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchge-

führt werden.

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Nieder-

schrift zu fertigen.

§ 21 Ausweispflicht und Belehrung
Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre 

Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prü-

fung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung 

stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfs-

mittel, die Folgen von Täuschungshandlungen 

und Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteil-

nahme zu belehren.

§ 22 Täuschungshandlungen und 
Ordnungsverstöße
(1) Unternimmt es eine zu prüfende Person, das

Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Be-

nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-

einflussen oder leistet sie Beihilfe zu einer 

Täuschung oder einem Täuschungsversuch, 

liegt eine Täuschungshandlung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass

eine zu prüfende Person eine Täuschungs-

handlung begeht oder einen entsprechen-

den Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt 

von der Aufsichtsführung festzustellen und 

zu protokollieren. Die zu prüfende Person 

setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entschei-

dung des Prüfungsausschusses über die Täu-

schungshandlung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die 

von der Täuschungshandlung betroffene Prü-

fungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punk-

te) bewertet. In schweren Fällen, insbesonde-

re bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 

kann der Prüfungsausschuss den Prüfungs-

teil oder die gesamte Prüfung mit „ungenü-

gend“ (= 0 Punkte) bewerten. Soweit Prü-

fungsleistungen einer Prüferdelegation zur 

Abnahme und abschließenden Bewertung 

übertragen worden sind, kann die Prüferde-

legation die Prüfungsleistung mit „ungenü-

gend“ (= 0 Punkte) bewerten.

(4) Behindert eine zu prüfende Person durch ihr

Verhalten die Prüfung so, dass die Prüfung 

nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden 

kann, ist sie von der Teilnahme auszuschlie-

ßen. Die Entscheidung hierüber kann von der 

Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungs-

abnahme beauftragten Prüfenden getroffen 

werden. Die endgültige Entscheidung über 

die Folgen für die zu prüfende Person hat der 

Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. 

Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicher-

heitsvorschriften.

(5) Vor einer endgültigen Entscheidung des Prü-

fungsausschusses oder der Prüferdelegation 

nach den Absätzen 3 und 4 ist die zu prüfen-

de Person zu hören.

§ 23 Rücktritt, Nichtteilnahme
(1) Die zu prüfende Person kann nach erfolg-

ter Anmeldung vor Beginn der Prüfung durch 

schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem 

Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Versäumt die zu prüfende Person einen Prü-

fungstermin, so werden bereits erbrach-

te selbstständige Prüfungsleistungen an-

erkannt, wenn ein wichtiger Grund für die 

Nichtteilnahme vorliegt. Selbstständige Prü-

fungsleistungen sind solche, die thematisch 

klar abgrenzbar und nicht auf eine andere 

Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigen-

ständig bewertet werden.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prü-

fung oder nimmt die zu prüfende Person an 

der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichti-

ger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 0 

Punkten bewertet.

(4) Bei den zeitlich auseinanderfallenden Teilen 

einer Abschlussprüfung gelten die Absätze 1 

bis 3 für den jeweiligen Teil.

(5) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzu-

teilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall 

ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes er-

forderlich.
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Punkte Note als 
Dezimalzahl

Note
in Worten Definition

100 1,0

sehr gut

eine Leistung, die den Anforderungen in 

besonderem Maß entspricht

98 und 99 1,1

96 und 97 1,2

94 und 95 1,3

92 und 93 1,4

91 1,5

gut

eine Leistung, die den Anforderungen 

voll entspricht

90 1,6

89 1,7

88 1,8

87 1,9

85 und 86 2,0

84 2,1

83 2,2

82 2,3

81 2,4

79 und 80 2,5

befriedigend

eine Leistung, die den Anforderungen im 

Allgemeinen entspricht

78 2,6

77 2,7

75 und 76 2,8

74 2,9

72 und 73 3,0

71 3,1

70 3,2

68 und 69 3,3

67 3,4

65 und 66 3,5

ausreichend

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, 

aber im Ganzen den Anforderungen noch 

entspricht

63 und 64 3,6

62 3,7

60 und 61 3,8

58 und 59 3,9

56 und 57 4,0

55 4,1

53 und 54 4,2

51 und 52 4,3

50 4,4

48 und 49 4,5

mangelhaft

eine Leistung, die den Anforderungen 

nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 

dass gewisse Grundkenntnisse noch 

vorhanden sind

46 und 47 4,6

44 und 45 4,7

42 und 43 4,8

40 und 41 4,9

38 und 39 5,0

36 und 37 5,1

34 und 35 5,2

Vierter Abschnitt:  Bewertung, Feststellung und  Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 24 Bewertungsschlüssel
Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:
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§ 25 Bewertungsverfahren, 
Feststellung der Prüfungsergebnisse
(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse 

über

1. die Noten zur Bewertung einzelner Prü-

fungsleistungen, die er selbst abgenom-

men hat,

2. die Noten zur Bewertung der Prüfung ins-

  gesamt sowie

3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Ab-

  schlussprüfung.

Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss 

die Ergebnisniederschriften nach § 26 Abs. 1. 

Dem jeweiligen Prüfungsausschuss sind zum 

Zweck der abschließenden Bewertung und Fest-

stellung des Prüfungsergebnisses alle erforderli-

chen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(2) Werden in einem Prüfungsbereich als schrift-

lich zu bearbeitende Aufgaben ausschließ-

lich Antwort-Wahl-Aufgaben im Sinne des § 

42 Abs. 4 BBiG eingesetzt, so ist eine min-

destens „ausreichende“ Prüfungsleistung er-

bracht, wenn das vom Prüfling erzielte Er-

gebnis mindestens 50 Prozent der insgesamt 

erreichbaren Punkte beträgt (absolute Beste-

hensgrenze) oder wenn bei einer Prüfung mit 

mindestens 100 Prüflingen mit gleichem Auf-

gabensatz die vom Prüfling erzielte Punktzahl 

die durchschnittliche Punktzahl aller erst-

mals an dieser Prüfung teilnehmenden Prüf-

linge um nicht mehr als 10 Prozent in den 

schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben die-

ses Prüfungsbereichs unterschreitet (relati-

ve Bestehensgrenze). Die relative Bestehens-

grenze findet nur dann Anwendung, wenn 

der Prüfling mindestens 45 Prozent der ins-

gesamt erreichbaren Punkte in den schrift-

lich zu bearbeitenden Aufgaben dieses Prü-

fungsbereichs erreicht hat. Findet die relative 

Bestehensgrenze Anwendung, sind die Punk-

te aller diesen Prüfungsbereich bestehenden 

Prüflinge in gleicher Relation nach Maßgabe 

der Anlage „Berechnung“ anzuheben.

(3) Nach § 47 Abs. 2 S. 2 BBiG erstellte oder 

ausgewählte Antwort-Wahl-Aufgaben können 

automatisiert ausgewertet werden, wenn das 

Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahl-

gremium festgelegt hat, welche Antworten als 

zutreffend anerkannt werden. Die Ergebnis-

se sind vom Prüfungsausschuss zu überneh-

men. Auf die Änderung der Bewertung abzie-

lende Hinweise von dem Prüfungsausschuss 

oder der Prüferdelegation sind an die IHK Bo-

densee-Oberschwaben innerhalb einer von ihr 

gesetzten Frist zu richten. Das Aufgabeners-

tellungs- oder Aufgabenauswahlgremium ent-

scheidet über das weitere Vorgehen.

(4) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferde-

legation kann einvernehmlich die Abnahme 

und Bewertung einzelner schriftlicher oder 

sonstiger Prüfungsleistungen, deren Be-

wertung unabhängig von der Anwesenheit 

bei der Erbringung erfolgen kann, so vor-

nehmen, dass zwei seiner oder ihrer Mit-

glieder die Prüfungsleistungen selbststän-

dig und unabhängig bewerten. Weichen die 

auf der Grundlage des in der Prüfungsord-

nung vorgesehenen Bewertungsschlüssels 

erfolgten Bewertungen der beiden Prüfen-

den um nicht mehr als 10 Prozent der er-

reichbaren Punkte voneinander ab, so er-

rechnet sich die endgültige Bewertung aus 

dem Durchschnitt der beiden Bewertun-

gen. Bei einer größeren Abweichung erfolgt 

die endgültige Bewertung durch ein vor-

ab bestimmtes weiteres Mitglied des Prü-

fungsausschusses oder der Prüferdelegation 

(§ 42 Abs. 5 BBiG).

(5) Sieht die Ausbildungsordnung vor, dass Aus-

zubildende bei erfolgreichem Abschluss ei-

nes zweijährigen Ausbildungsberufs vom 

ersten Teil der Abschlussprüfung eines dar-

auf aufbauenden drei- oder dreieinhalbjähri-

gen Ausbildungsberufs befreit sind, so ist das 

Ergebnis der Abschlussprüfung des zweijäh-

rigen Ausbildungsberufs vom Prüfungsaus-

schuss als das Ergebnis des ersten Teils der 

Abschlussprüfung des auf dem zweijährigen 

Ausbildungsberuf aufbauenden drei- oder 

dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs zu 

übernehmen (§ 42 Abs. 6 BBiG).

(6) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegatio-

nen nach § 42 Abs. 2 BBiG können zur Be-

wertung einzelner, nicht mündlich zu erbrin-

gender Prüfungsleistungen gutachterliche 

Stellungnahmen Dritter, insbesondere be-

rufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen 

der Begutachtung sind die wesentlichen Ab-

läufe zu dokumentieren und die für die Be-

wertung erheblichen Tatsachen festzuhalten 

(§ 39 Abs. 3 BBiG). Die Beauftragung erfolgt 

nach den Verwaltungsgrundsätzen der zu-

ständigen Stelle. Personen, die nach § 3 von 

der Mitwirkung im Prüfungsausschuss aus-

zuschließen sind, sollen nicht als Gutachter 

tätig werden.

§ 26 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über
Bestehen oder Nichtbestehen
(1) Über die Feststellung der einzelnen Prü-

fungsergebnisse ist eine Niederschrift auf den 

von der zuständigen Stelle genehmigten For-

mularen zu fertigen. Sie ist von den Mitglie-

dern des Prüfungsausschusses beziehungs-

weise der Prüferdelegation zu unterzeichnen 

und der zuständigen Stelle ohne schuldhaftes 

Zögern (unverzüglich) vorzulegen.

(2) Der zu prüfenden Person soll unmittelbar 

nach Feststellung des Gesamtergebnisses der 

Prüfung mitgeteilt werden, ob sie die Prüfung 

„bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. Hie-

rüber erhält die zu prüfende Person eine vom 

Vorsitz zu unterzeichnende Bescheinigung. 

Kann die Feststellung des Prüfungsergebnis-

ses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung 

getroffen werden, so hat der Prüfungsaus-

schuss diese ohne schuldhaftes Zögern (un-

verzüglich) zu treffen und dem Prüfling mit-

zuteilen.

(3) Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich 

auseinanderfallenden Teilen durchgeführt 

wird, ist das Ergebnis der Prüfungsleistun-

gen im ersten Teil der Abschlussprüfung dem 

Prüfling schriftlich mitzuteilen (§ 37 Abs. 2 

S. 3 BBiG). Der erste Teil der Abschlussprü-

fung ist nicht eigenständig wiederholbar (§ 

37 Abs. 1 S. 3 BBiG).

(4) Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die

Ergebnisse der Zwischen- und Abschlussprü-

fung des Auszubildenden übermittelt (§§ 37 

Abs. 2 S. 2 und 48 Abs. 1 S. 2 BBiG).

§ 27 Prüfungszeugnis
(1) Über die Prüfung erhält die zu prüfende Per-

son von der zuständigen Stelle ein Zeugnis 

(§ 37 Abs. 2 S. 1 BBiG). Der von der zustän-

digen Stelle vorgeschriebene Vordruck ist zu 

verwenden.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält

- die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach 

§ 37 Abs. 2 BBiG“ oder „Prüfungszeugnis 

nach § 62 Abs. 3 in Verbindung mit § 37 

Abs. 2 BBiG“,

Punkte Note als 
Dezimalzahl

Note
in Worten Definition

32 und 33 5,3

mangelhaft

eine Leistung, die den Anforderungen 

nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 

dass gewisse Grundkenntnisse noch 

vorhanden sind30 und 31 5,4

25 bis 29 5,5

ungenügend

eine Leistung, die den Anforderungen 

nicht entspricht und bei der selbst 

Grundkenntnisse fehlen

20 bis 24 5,6

15 bis 19 5,7

10 bis 14 5,8

5 bis 9 5,9

0 bis 4 6,0

Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.
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- die Personalien der zu prüfenden Person

  (Name, Vorname, Geburtsdatum),

- die Bezeichnung des Ausbildungsberufs 

mit Fachrichtung oder prüfungsrelevan-

tem Schwerpunkt; weitere in der Ausbil-

dungsordnung ausgewiesene prüfungsre-

levante Differenzierungen können aufge-

führt werden,

- die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbe-

reiche und das Gesamtergebnis (Note), 

soweit ein solches in der Ausbildungsord-

nung vorgesehen ist,

- das Datum des Bestehens der Prüfung,

- die Namenswiedergaben (Faksimile) oder 

Unterschriften des Vorsitzes des Prü-

fungsausschusses und der beauftragten 

Person der zuständigen Stelle mit Siegel.

- Die Zeugnisse können zusätzliche nicht 

amtliche Bemerkungen zur Information 

(Bemerkungen) enthalten, insbesonde-

re über die Einordnung des erworbenen 

Abschlusses in den Deutschen Quali-

fikationsrahmen oder auf Antrag der ge-

prüften Person über während oder an-

lässlich der Ausbildung erworbene be-

sondere oder zusätzliche Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Im Fall des § 5 Abs. 2 S. 1 Nummer 2a BBiG

enthält das Prüfungszeugnis

- die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach 

  § 37 Abs. 2 BBiG“,

- die Personalien der zu prüfenden Person

  (Name, Vorname, Geburtsdatum),

- die einleitende Bemerkung, dass die zu 

prüfende Person aufgrund der in Teil 1 

der Abschlussprüfung eines zu benen-

nenden drei- oder dreieinhalbjährigen 

Ausbildungsberufs erbrachten Prüfungs-

leistungen den Abschluss des zu benen-

nenden zweijährigen Ausbildungsberufs 

erworben hat,

- die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbe-

  reiche von Teil 1,

- gegebenenfalls das Ergebnis von zu be-

nennenden Prüfungsbereichen aus Teil 2 

der Abschlussprüfung, wenn die Fertig-

keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der 

Abschlussprüfung des zweijährigen Aus-

bildungsberufs die Fertigkeiten, Kennt-

nisse und Fähigkeiten der Teil 1-Prü-

fung des drei- oder dreieinhalbjährigen 

Ausbildungsberufs nicht hinreichend ab-

decken und die fehlenden Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten durch geeig-

nete Prüfungsbereiche von Teil 2 der Ab-

schlussprüfung abgedeckt werden kön-

nen, und

- die Feststellung, dass in Teil 1 der Ab-

schlussprüfung und den Prüfungsbereichen 

mit den fehlenden Fertigkeiten, Kenntnissen 

und Fähigkeiten von Teil 2 der Abschluss-

prüfung ausreichende Leistungen entspre-

chend der Bestehensregelungen im zwei-

jährigen Beruf erbracht wurden,

- das Datum von Teil 2 der Abschlussprü-

  fung und

- die Namenswiedergabe (Faksimile) oder

Unterschrift des Vorsitzes des Prüfungs-

ausschusses und der beauftragten Person 

der zuständigen Stelle mit Siegel.

(4) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubilden-

den eine englischsprachige und eine franzö-

sischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf 

Antrag des Auszubildenden ist das Ergebnis 

berufsschulischer Leistungsfeststellungen 

auf dem Zeugnis auszuweisen. Der Auszu-

bildende hat den Nachweis der berufsschu-

lischen Leistungsfeststellungen dem Antrag 

beizufügen (§ 37 Abs. 3 BBiG).

§ 28 Bescheid über nicht bestandene Prüfung
(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten die

zu prüfende Person und ihre gesetzlichen Ver-

treter von der zuständigen Stelle einen schrift-

lichen Bescheid. Darin ist anzugeben, welche 

Prüfungsleistungen in einer Wiederholungs-

prüfung nicht mehr wiederholt werden müssen 

(§ 29 Abs. 2 bis 3). Die von der zuständigen 

Stelle vorgeschriebenen Formulare sind zu 

verwenden.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wie-

derholungsprüfung gemäß § 29 ist hinzu-

weisen.

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 29 Wiederholungsprüfung
(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung

kann zweimal wiederholt werden (§ 37 Abs. 

1 S. 2 BBiG). Es gelten die in der Wiederho-

lungsprüfung erzielten Ergebnisse.

(2) Hat die zu prüfende Person bei nicht bestan-

dener Prüfung in einer selbstständigen Prü-

fungsleistung (§ 23 Abs. 2 S. 2) mindestens 

ausreichende Leistungen erbracht, so ist die-

se auf Antrag der zu prüfenden Person nicht 

zu wiederholen, sofern die zu prüfende Per-

son sich innerhalb von zwei Jahren – gerech-

net vom Tag der Feststellung des Ergebnisses 

der nicht bestandenen Prüfung an – zur Wie-

derholungsprüfung anmeldet. Die Bewer-

tung einer selbstständigen Prüfungsleistung 

(§ 23 Abs. 2 S. 2) ist im Rahmen der Wieder-

holungsprüfung zu übernehmen.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten

Prüfungstermin (§ 7) wiederholt werden.

§ 30 Rechtsbehelfsbelehrung
Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungs-

ausschüsse der zuständigen Stelle sind bei ihrer 

schriftlichen Bekanntgabe an den Prüfling mit ei-

ner Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 70 der Ver-

waltungsgerichtsordnung zu versehen.

§ 31 Prüfungsunterlagen
(1) Auf Antrag ist der zu prüfenden Person bin-

nen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Ein-

legung eines Rechtsbehelfs Einsicht in ihre 

Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schrift-

lichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Nie-

derschriften gemäß § 26 Abs. 1 15 Jahre auf-

zubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt 

mit dem Zugang des Prüfungsbescheides nach 

§ 27 Abs. 1 beziehungsweise § 28 Abs. 1. Der 

Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch 

das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch 

erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur 

Archivierung bleiben unberührt.

§ 32 Prüfung von Zusatzqualifikationen
Die Vorschriften dieser Prüfungsordnung gelten 

entsprechend für die Abnahme von Prüfungen 

gemäß § 49 BBiG (Zusatzqualifikationsprüfun-

gen). Das Ergebnis der Prüfung nach § 37 BBiG 

bleibt unberührt.

§ 33 Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2023 

in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Prüfungs-

ordnung für die Durchführung von Abschluss-

prüfungen außer Kraft.

Ausgefertigt

Weingarten, den 13. Juni 2023

Industrie- und Handelskammer 

Bodensee-Oberschwaben

Martin Buck Dr. Sönke Voss

Präsident Hauptgeschäftsführer

Genehmigungsvermerk:

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tou-

rismus Baden-Württemberg hat die Prüfungs-

ordnung für die Durchführung von Abschluss-

prüfungen der IHK Bodensee-Oberschwaben 

mit Schreiben vom 26. Juni 2023 (Az. WM42-42-

708/2) genehmigt.

Die vorstehende Prüfungsordnung für die Durch-

führung von Abschluss- und Umschulungsprü-

fungen der IHK Bodensee-Oberschwaben wird 

hiermit ausgefertigt und im Mitteilungsblatt „Die 

Wirtschaft zwischen Alb und Bodensee“, Ausgabe 

9/2023, veröffentlicht.

Weingarten, den 30. Juni 2023

Industrie- und Handelskammer 

Bodensee-Oberschwaben

Martin Buck   Dr. Sönke Voss

Präsident   Hauptgeschäftsführer
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VIII

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 13. Juni 2023 erlässt die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben als 
zuständige Stelle nach § 56 Abs. 1 S. 2 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 S. 1 und § 79 Abs. 4 S. 1 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in der Fassung vom 
4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1152 vom 20 Juli 2022 (BGBl. I S.1174), 
folgende Prüfungsordnung. 
Die Prüfungsordnung gilt für die Durchführung von Prüfungen gemäß § 56 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 BBiG. Die Prüfungsordnung ist für die 
Durchführung von Prüfungen nach den aufgrund des § 30 Abs. 5 BBiG erlassenen Rechtsverordnungen über den Nachweis über den Erwerb berufs- 
und arbeitspädagogischer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (AEVO-Prüfungen) entsprechend anzuwenden.

Prüfungsordnung für die Durchführung 
von Fortbildungsprüfungen der IHK Bodensee-Oberschwaben

§ 1 Errichtung
(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Be-

reich der beruflichen Fortbildung errichtet 

die zuständige Stelle Prüfungsausschüsse 

(§ 56 Abs. 1 S. 1 BBiG). Mehrere zuständige 

Stellen können bei einer von ihnen gemeinsa-

me Prüfungsausschüsse errichten (§ 39 Abs. 

1 S. 2 BBiG).

(2) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegatio-

nen nach § 42 Abs. 2 BBiG nehmen die Prü-

fungsleistungen ab.

(3) Soweit die Fortbildungsordnungen (§ 53 Abs. 

1 BBiG), die Anpassungsfortbildungsord-

nungen (§ 53e Abs. 1 BBiG) oder die Fort-

bildungsprüfungsregelungen nach § 54 Abs. 

1 BBiG selbstständige Prüfungsteile bein-

halten, können zur Durchführung der Teil-

prüfungen eigene Prüfungsausschüsse oder 

Prüferdelegationen gebildet werden.

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von 
Prüfungsausschüssen
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mit-

gliedern, sofern in einer Anlage zur Prüfungs-

ordnung für bestimmte Prüfungsausschüsse 

keine höhere Anzahl festgelegt ist. Die Mit-

glieder von Prüfungsausschüssen sind hin-

sichtlich der Beurteilung der Prüfungsleis-

tungen unabhängig und nicht an Weisun-

gen gebunden. Die Mitglieder müssen für 

die Prüfungsgebiete sachkundig und für die 

Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein 

(§ 40 Abs. 1 S. 2 BBiG).

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglie-

der Beauftragte der Arbeitgeber und der Ar-

beitnehmer in gleicher Zahl sowie mindes-

tens eine Person, die als Lehrkraft im berufli-

chen Schul- oder Fortbildungswesen tätig ist, 

angehören. Mindestens zwei Drittel der Ge-

samtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein 

(§ 40 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BBiG).

(3) Die Mitglieder werden von der zuständigen 

Stelle für eine einheitliche Periode, längs-

tens für fünf Jahre. berufen (§ 40 Abs. 3 S. 

1 BBiG).

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden 

auf Vorschlag der im Bezirk der zuständi-

gen Stelle bestehenden Gewerkschaften 

und selbstständigen Vereinigungen von Ar-

beitnehmern mit sozial- oder berufspoliti-

scher Zwecksetzung berufen (§ 40 Abs. 3 S. 

2 BBiG).

(5) Lehrkräfte im beruflichen Schul- oder Fort-

bildungswesen werden im Einvernehmen mit 

der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr 

bestimmten Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 S. 3 

BBiG entsprechend). Soweit es sich um Lehr-

kräfte von Fortbildungseinrichtungen han-

delt, werden sie von den Fortbildungseinrich-

tungen benannt.

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in aus-

reichender Zahl innerhalb einer von der zu-

ständigen Stelle gesetzten angemessenen 

Frist vorgeschlagen, so beruft die zuständige 

Stelle insoweit nach pflichtgemäßem Ermes-

sen (§ 40 Abs. 3 S. 4 BBiG).

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse kön-

nen nach Anhörung der an ihrer Berufung 

Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen 

werden (§ 40 Abs. 3 S. 5 BBiG).

(8) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse ha-

ben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen (§ 

40 Abs. 2 S. 3 BBiG). Die Absätze 3 bis 7 gel-

ten für sie entsprechend.

(9) Die für die Berufung von Prüfungsausschuss-

mitgliedern Vorschlagsberechtigten sind über 

die Anzahl und die Größe der einzurichtenden 

Prüfungsausschüsse sowie über die Zahl der 

von ihnen vorzuschlagenden weiteren Prü-

fenden zu unterrichten. Die Vorschlagsbe-

rechtigten werden von der zuständigen Stel-

le darüber unterrichtet, welche der von ihnen 

vorgeschlagenen Mitglieder, Stellvertreterin-

nen und Stellvertreter sowie weiteren Prüfen-

den berufen wurden (§ 40 Abs. 5).

(10) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist eh-

renamtlich.

(11) Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abgewi-

chen werden, wenn andernfalls die erforder-

liche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsaus-

schusses nicht berufen werden kann (§ 40 

Abs. 7 BBiG). 

§ 2a Prüferdelegationen
(1) Die zuständige Stelle kann im Einvernehmen

mit den Mitgliedern des Prüfungsausschus-

ses die Abnahme und die abschließende Be-

wertung von Prüfungsleistungen auf Prüfer-

delegationen übertragen (§ 42 Abs. 2 S. 2 

BBiG).

(2) Für die Zusammensetzung von Prüferdelega-

tionen ist § 2 Absätze 1 und 2 entsprechend 

anzuwenden (§ 42 Abs. 2 Satz 2 BBiG). Die 

Mitglieder der Prüferdelegationen haben 

Stellvertreter/Stellvertreterinnen (§ 42 Abs. 

2 S. 2 BBiG).

(3) Mitglieder von Prüferdelegationen können

die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, de-

ren Stellvertreter und Stellvertreterinnen so-

wie weitere Prüfende sein, die durch die zu-

ständige Stelle nach § 40 Abs. 4 BBiG beru-

fen worden sind (§ 42 Abs. 2 S. 3 BBiG). Für 

die Berufungen gilt § 2 Absätze 3 bis 8 ent-

sprechend. Die Berufung weiterer Prüfender 

kann auf bestimmte Prüf- oder Fachgebiete 

beschränkt werden (§ 40 Abs. 4 S. 2 BBiG).

(4) Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist 

ehrenamtlich. Deren Mitglieder werden wie 

Mitglieder des Prüfungsausschusses ent-

schädigt.

(5) Die zuständige Stelle hat vor Beginn der Prü-

fung über die Bildung von Prüferdelegatio-

nen, über deren Mitglieder sowie über deren 

Stellvertreter und Stellvertreterinnen zu ent-

scheiden. Prüfende können Mitglieder meh-

rerer Prüferdelegationen sein. Sind verschie-

dene Prüfungsleistungen derart aufeinan-

der bezogen, dass deren Beurteilung nur ein-

heitlich erfolgen kann, so müssen diese Prü-

fungsleistungen von denselben Prüfenden 

abgenommen werden (§ 42 Abs. 3 BBiG).

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Ange-

hörige der Prüfungsbewerberinnen/Prü-

fungsbewerber nicht mitwirken. Angehörige 

im Sinne des Satz 1 sind:

1. Verlobte,

2. Ehegatten,

3. eingetragene Lebenspartner,

4. Verwandte und Verschwägerte gerader

  Linie,

5. Geschwister,

6. Kinder der Geschwister,

7. Ehegatten der Geschwister und 

  Geschwister der Ehegatten,

8. Geschwister der Eltern,

9. Personen, die durch ein auf längere Dau-

er angelegtes Pflegeverhältnis mit häus-

licher Gemeinschaft wie Eltern und Kind 

miteinander verbunden sind (Pflegeeltern 

und Pflegekinder).

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten 

Personen auch dann, wenn

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die

die Beziehung begründende Ehe oder die 

Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Ver-

wandtschaft oder Schwägerschaft durch 

Annahme als Kind erloschen ist,

Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen
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3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Ge-

meinschaft nicht mehr besteht, sofern die 

Personen weiterhin wie Eltern und Kind 

miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied oder 

ein Mitglied einer Prüferdelegation nach Ab-

satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen 

Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absat-

zes 1 gegeben sind, ist dies der zuständigen 

Stelle mitzuteilen, während der Prüfung dem 

Prüfungsausschuss oder den anderen Mit-

gliedern der Prüferdelegation. Die Entschei-

dung über den Ausschluss von der Mitwir-

kung trifft die zuständige Stelle, während 

der Prüfung der Prüfungsausschuss oder die 

Prüferdelegation. Im letzteren Fall darf das 

betroffene Mitglied nicht mitwirken. Aus-

geschlossene Personen dürfen bei der Be-

ratung und Beschlussfassung nicht zugegen 

sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Miss-

trauen gegen eine unparteiische Ausübung 

des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder 

wird von einer zu prüfenden Person das Vor-

liegen eines solchen Grundes behauptet, so 

hat die betroffene Person dies der zuständi-

gen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung 

dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 Sätze 2 bis 

4 gelten entsprechend.

(4) Personen, die gegenüber der zu prüfenden 

Person Arbeitgeberfunktionen innehaben, 

sollen, soweit nicht besondere Umstände ei-

ne Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht 

mitwirken.

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 ei-

ne ordnungsgemäße Besetzung des Prü-

fungsausschusses nicht möglich ist, kann die 

zuständige Stelle die Durchführung der Prü-

fung einem anderen oder einem gemeinsa-

men Prüfungsausschuss übertragen. Erfor-

derlichenfalls kann eine andere zuständige 

Stelle ersucht werden, die Prüfung durch-

zuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine objek-

tive Durchführung der Prüfung aus ande-

ren Gründen nicht gewährleistet erscheint. 

Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 ei-

ne ordnungsgemäße Besetzung der Prüfer

delegation nicht möglich ist, kann der Prü-

fungsausschuss die Durchführung der Prü-

fung auf eine andere Prüferdelegation über-

tragen oder die Prüfung selbst abnehmen.

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied,

das den Vorsitz führt, und ein weiteres Mit-

glied, das den Vorsitz stellvertretend über-

nimmt. Der Vorsitz und das ihn stellvertre-

tende Mitglied sollen nicht derselben Mit-

gliedergruppe angehören (§ 41 Abs. 1 BBiG).

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig,

wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens 

drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des vorsit-

zenden Mitgliedes den Ausschlag (§ 41 Abs. 

2 BBiG).

(3) Für Prüferdelegationen gelten Absatz 2 Sätze

1 und 2 entsprechend.

§ 5 Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsaus-

schusses liegt in Abstimmung mit dem Prü-

fungsausschuss bei der zuständigen Stel-

le. Einladungen (Vorbereitung, Durchfüh-

rung, Nachbereitung), Protokollführung und 

Durchführung der Beschlüsse werden im Ein-

vernehmen mit dem Vorsitz des Prüfungs-

ausschusses geregelt.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses

sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig 

einzuladen. Stellvertretende Mitglieder wer-

den in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein 

Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so 

soll es dies unverzüglich der zuständigen Stelle 

mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein 

stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches 

derselben Gruppe angehören soll.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der proto-

kollführenden Person und dem Vorsitz zu un-

terzeichnen. § 23 Abs. 1 bleibt unberührt.

(4) Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entspre-

chend. Die Sitzungsprotokolle sind von allen 

Mitgliedern der Prüferdelegation zu unter-

zeichnen. § 23 Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 6 Verschwiegenheit
Unbeschadet bestehender Informationspflichten, 

insbesondere gegenüber dem Berufsbildungs-

ausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses, der Prüferdelegation und sonsti-

ge mit der Prüfung befassten Personen über alle 

Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber 

Dritten zu wahren.

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

§ 7 Prüfungstermine
(1) Die zuständige Stelle legt die Prüfungstermi-

ne je nach Bedarf fest. Die Termine sollen 

nach Möglichkeit mit den betroffenen Fort-

bildungseinrichtungen abgestimmt werden.

(2) Die zuständige Stelle gibt die Prüfungster-

mine einschließlich der Anmeldefristen in ge-

eigneter Weise öffentlich mindestens einen 

Monat vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt. 

Wird die Anmeldefrist überschritten, kann 

die zuständige Stelle die Annahme des An-

trags verweigern.

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prü-

fungsbereiche einheitliche überregionale 

Aufgaben verwendet, sind dafür entspre-

chende überregional abgestimmte Prüfungs-

tage anzusetzen.

§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist

schriftlich nach den von der zuständigen Stelle 

bestimmten Fristen und Formularen zu stellen. 

Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:

1. Angaben zur Person und

2. Angaben über die in den Absätzen 2 bis 4

  genannten Voraussetzungen.

(2) Örtlich zuständig für die Zulassung zur Fort-

bildungsprüfung ist die zuständige Stelle, in 

deren Bezirk die Prüfungsbewerberin/der 

Prüfungsbewerber

a) an einer Maßnahme der Fortbildung teil-

  genommen hat oder

b) in einem Arbeitsverhältnis steht oder

  selbstständig tätig ist oder

c) ihren/seinen Wohnsitz hat.

(3) Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer 

die Zulassungsvoraussetzungen einer Fortbil-

dungsordnung (§ 53 Abs. 1 BBiG), einer An-

passungsfortbildungsordnung (§ 53e Abs. 1 

BBiG) oder einer Fortbildungsprüfungsrege-

lung nach § 54 Abs. 1 BBiG erfüllt.

(4) Sofern die Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 

1 BBiG), die Anpassungsfortbildungsordnung 

(§ 53e Abs. 1 BBiG) oder eine Fortbildungs-

prüfungsregelung nach § 54 Abs. 1 BBiG Zu-

lassungsvoraussetzungen vorsieht, sind aus-

ländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der 

Berufstätigkeit im Ausland zu berücksichti-

gen (§ 55 BBiG).

§ 9 Befreiung von vergleichbaren 
Prüfungsbestandteilen
(1) Die zu prüfende Person ist auf Antrag von

der Ablegung einzelner Prüfungsbestand-

teile durch die zuständige Stelle zu befrei-

en, wenn sie eine andere vergleichbare Prü-

fung vor einer öffentlichen oder staatlich 

anerkannten Bildungseinrichtung oder vor 

einem staatlichen Prüfungsausschuss er-

folgreich abgelegt hat und die Anmeldung 

zur Fortbildungsprüfung innerhalb von 

zehn Jahren nach Bekanntgabe des Beste-

hens der anderen Prüfung erfolgt (§ 56 Abs. 

2 BBiG).

(2) Anträge auf Befreiung von Prüfungsbestand-

teilen sind zusammen mit dem Zulassungs-

antrag schriftlich bei der zuständigen Stel-

le zu stellen. Die Nachweise über Befrei-

ungsgründe im Sinne von Abs. 1 sind bei-

zufügen.

§ 10 Entscheidung über die Zulassung und
über Befreiungsanträge
(1) Über die Zulassung sowie über die Befreiung 

von Prüfungsbestandteilen entscheidet die 

zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungs-

voraussetzungen oder die Befreiungsgrün-

de nicht für gegeben, so entscheidet der Prü-

fungsausschuss (§ 46 Abs. 1 BBiG).

(2) Die Entscheidungen über die Zulassung und

die Befreiung von Prüfungsbestandteilen 

sind der Prüfungsbewerberin/dem Prüfungs-

bewerber rechtzeitig unter Angabe des Prü-

fungstages und -ortes einschließlich der er-

laubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. 

Die Entscheidungen über die Nichtzulassung 

und über die Ablehnung der Befreiung sind 

der Prüfungsbewerberin/dem Prüfungsbe-

werber schriftlich mit Begründung bekannt 

zu geben.
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(3) Die Zulassung und die Befreiung von Prü-

fungsbestandteilen können von der zustän-

digen Stelle bis zur Bekanntgabe des Prü-

fungsergebnisses widerrufen werden, wenn 

sie aufgrund gefälschter Unterlagen oder 

falscher Angaben ausgesprochen wurden.

§ 11 Prüfungsgebühr
Die zu prüfende Person hat die Prüfungsgebühr 

nach Aufforderung an die zuständige Stelle zu ent-

richten. Die Höhe der Prüfungsgebühr bestimmt 

sich nach der Gebührenordnung der zuständigen 

Stelle. An einer Prüfung kann nur teilnehmen, wer 

die Prüfungsgebühr fristgerecht bezahlt hat.

§ 12 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache
(1) Sofern für einen Fortbildungsabschluss we-

der eine Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 

BBiG) noch eine Anpassungsfortbildungs-

ordnung (§ 53e Abs. 1 BBiG) erlassen wor-

den ist, regelt die zuständige Stelle die Be-

zeichnung des Fortbildungsabschlusses, Ziel, 

Inhalt und Anforderungen der Prüfungen, die 

Zulassungsvoraussetzungen sowie das Prü-

fungsverfahren durch Fortbildungsprüfungs-

regelungen nach § 54 Abs. 1 BBiG.

(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch, soweit

nicht die Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 

BBiG), die Anpassungsfortbildungsordnung 

(§ 53e Abs. 1 BBiG) oder die Fortbildungs-

prüfungsregelung nach § 54 Abs. 1 BBiG et-

was anderes vorsieht.

§ 13 Gliederung der Prüfung
Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus den 

Fortbildungsordnungen (§ 53 Abs. 1 BBiG), den 

Anpassungsfortbildungsordnungen (§ 53e Abs. 1 

BBiG) oder den Fortbildungsprüfungsregelungen 

nach § 54 Abs. 1 BBiG (Prüfungsanforderungen).

§ 14 Prüfungsaufgaben
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der

Grundlage der Prüfungsanforderungen die 

Prüfungsaufgaben.

(2) Überregional oder von einem Aufgabener-

stellungsausschuss bei der zuständigen Stel-

le erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind 

vom Prüfungsausschuss zu übernehmen, so-

fern diese Aufgaben von Gremien erstellt 

oder ausgewählt und beschlossen wurden, 

die entsprechend § 2 Abs. 2 zusammenge-

setzt sind und die zuständige Stelle über die 

Übernahme entschieden hat.

§ 14a Durchführung schriftlicher 
Prüfungsleistungen
(1) Sind in der Fortbildungsprüfung Aufgaben

schriftlich zu bearbeiten, kann die zuständi-

ge Stelle bestimmen, dass diese ganz oder in 

Teilen in digitaler Form an einem festgeleg-

ten Prüfungsort unter Aufsicht durchgeführt 

werden. Vor der Entscheidung ist der Berufs-

bildungsausschuss nach § 79 BBiG einzube-

ziehen. Die Prüfungsausschüsse sind recht-

zeitig zu informieren.

(2) Bei einer digitalen Durchführung der Prüfung

hat die zuständige Stelle Folgendes sicherzu-

stellen: 

1. Die zuständige Stelle hat die erforderli-

chen digitalen Endgeräte mit der erfor-

derlichen digitalen Ausstattung (digitales 

Prüfungssystem) zur Verfügung zu stellen; 

Dritter Abschnitt: Durchführung der Fortbildungsprüfung

2. den zu prüfenden Personen und den Prü-

fenden ist vor der Prüfung ausreichend 

Gelegenheit zu geben, sich mit dem di-

gitalen Prüfungssystem vertraut zu ma-

chen; 

3. während der Abnahme der Prüfungsleis-

tung hat eine für das digitale Prüfungs-

system technisch sachkundige Person zur 

Verfügung zu stehen; 

4. bei nicht durch die zu prüfende Person zu

vertretenden technischen Störungen ist 

der damit verbundene Zeitverlust durch 

entsprechende Zeitverlängerung auszu-

gleichen; 

5. es ist sicherzustellen, dass nach dem je-

weiligen Stand der Technik die von den zu 

prüfenden Personen und den Prüfenden 

eingegebenen Daten diesen stets eindeu-

tig und innerhalb der Aufbewahrungsfrist 

nach § 28 dauerhaft zugeordnet werden 

können. Die Unveränderbarkeit der ab-

schließend übermittelten Daten durch die 

zu prüfenden Personen und die Prüfen-

den ist sicherzustellen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 

personenbezogenen Daten sind einzuhalten.

§ 15 Nachteilsausgleich für 
behinderte Menschen
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die be-

sonderen Verhältnisse behinderter Menschen 

berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für 

die Dauer der Prüfung, die Zulassung von Hilfs-

mitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleis-

tungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher 

für hörbehinderte Menschen (§ 65 Abs. 1 S. 2 

BBiG). Die Art der Behinderung ist mit dem An-

trag auf Zulassung zur Prüfung (§ 8 Abs. 1) nach-

zuweisen.

§ 16 Nichtöffentlichkeit
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter 

und Vertreterinnen der obersten Bundes- und 

Landesbehörden, der zuständigen Stelle sowie 

die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses 

der zuständigen Stelle können anwesend sein. 

Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelega-

tion kann im Einvernehmen mit der zuständigen 

Stelle andere Personen als Gäste zulassen. An der 

Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur 

die Mitglieder des Prüfungsausschusses oder der 

Prüferdelegation beteiligt sein.

§ 17 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes

vom gesamten Prüfungsausschuss durchge-

führt.

(2) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen

mit dem Prüfungsausschuss die Aufsichts-

führung, die sicherstellen soll, dass die Prü-

fungsleistungen selbstständig und nur mit 

erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchge-

führt werden.

(3) Störungen durch äußere Einflüsse müssen 

von der zu prüfenden Person ausdrücklich 

gegenüber der Aufsicht, dem Vorsitz oder 

den mit der Prüfungsabnahme beauftragten 

Prüfenden gerügt werden. Entstehen durch 

die Störungen erhebliche Beeinträchtigun-

gen, entscheiden der Prüfungsausschuss, die 

Prüferdelegation oder die mit der Prüfungs-

abnahme beauftragten Prüfenden über Art 

und Umfang von geeigneten Ausgleichsmaß-

nahmen. Bei der Durchführung von schrift-

lichen Prüfungen kann die Aufsicht über die 

Gewährung einer Zeitverlängerung entschei-

den.

(4) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Nieder-

schrift zu fertigen.

§ 18 Ausweispflicht und Belehrung
Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre 

Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prü-

fung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung 

stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfs-

mittel, die Folgen von Täuschungshandlungen, 

Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnah-

me zu belehren.

§ 19 Täuschungshandlungen und 
Ordnungsverstöße
(1) Unternimmt es eine zu prüfende Person, das 

Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Be-

nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-

einflussen oder leistet sie Beihilfe zu einer 

Täuschung oder einem Täuschungsversuch, 

liegt eine Täuschungshandlung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass 

eine zu prüfende Person eine Täuschungs-

handlung begeht oder einen entsprechen-

den Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt 

von der Aufsichtsführung festzustellen und 

zu protokollieren. Die zu prüfende Person 

setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entschei-

dung des Prüfungsausschusses über die Täu-

schungshandlung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die 

von der Täuschungshandlung betroffe-

ne Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 

Punkte) bewertet. In schweren Fällen, insbe-

sondere bei vorbereiteten Täuschungshand-

lungen, kann der Prüfungsausschuss den 

Prüfungsteil oder die gesamte Prüfung mit 

„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. Soweit 
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Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation 

zur Abnahme und abschließenden Bewer-

tung übertragen worden sind, kann die Prü-

ferdelegation die Prüfungsleistung mit „un-

genügend“ (= 0 Punkte) bewerten.

(4) Behindert eine zu prüfende Person durch ihr

Verhalten die Prüfung so, dass die Prüfung 

nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden 

kann, ist sie von der Teilnahme auszuschlie-

ßen. Die Entscheidung hierüber kann von der 

Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungs-

abnahme beauftragten Personen getroffen 

werden. Die endgültige Entscheidung über 

die Folgen für die zu prüfende Person hat der 

Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. 

Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicher-

heitsvorschriften.

(5) Vor einer endgültigen Entscheidung des Prü-

fungsausschusses oder der Prüferdelegation 

nach den Absätzen 3 und 4 ist die zu prüfen-

de Person zu hören.

§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme
(1) Die zu prüfende Person kann nach erfolgter 

Anmeldung vor Beginn der Prüfung (bei 

schriftlichen Prüfungen vor Bekanntgabe der 

Prüfungsaufgaben) durch schriftliche Erklä-

rung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prü-

fung als nicht abgelegt.

(2) Versäumt die zu prüfende Person einen Prü-

fungstermin, so werden bereits erbrach-

te selbstständige Prüfungsleistungen an-

erkannt, wenn ein wichtiger Grund für die 

Nichtteilnahme vorliegt. Selbstständige Prü-

fungsleistungen sind solche, die thematisch 

klar abgrenzbar und nicht auf eine andere 

Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigen-

ständig bewertet werden.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prü-

fung oder nimmt die zu prüfende Person an 

der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichti-

ger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 

„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet.

(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzu-

teilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall 

ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes er-

forderlich.

§ 21 Bewertungsschlüssel
Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses

Punkte Note als 
Dezimalzahl

Note
in Worten Definition

100 1,0

sehr gut

eine Leistung, die den Anforderungen in 

besonderem Maß entspricht

98 und 99 1,1

96 und 97 1,2

94 und 95 1,3

92 und 93 1,4

91 1,5

gut

eine Leistung, die den Anforderungen 

voll entspricht

90 1,6

89 1,7

88 1,8

87 1,9

85 und 86 2,0

84 2,1

83 2,2

82 2,3

81 2,4

79 und 80 2,5

befriedigend

eine Leistung, die den Anforderungen im 

Allgemeinen entspricht

78 2,6

77 2,7

75 und 76 2,8

74 2,9

72 und 73 3,0

71 3,1

70 3,2

68 und 69 3,3

67 3,4
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Punkte Note als 
Dezimalzahl

Note
in Worten Definition

65 und 66 3,5

ausreichend

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, 

aber im Ganzen den Anforderungen noch 

entspricht

63 und 64 3,6

62 3,7

60 und 61 3,8

58 und 59 3,9

56 und 57 4,0

55 4,1

53 und 54 4,2

51 und 52 4,3

50 4,4

48 und 49 4,5

mangelhaft

eine Leistung, die den Anforderungen 

nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 

dass gewisse Grundkenntnisse noch 

vorhanden sind

46 und 47 4,6

44 und 45 4,7

42 und 43 4,8

40 und 41 4,9

38 und 39 5,0

36 und 37 5,1

34 und 35 5,2

32 und 33 5,3

30 und 31 5,4

25 bis 29 5,5

ungenügend

eine Leistung, die den Anforderungen 

nicht entspricht und bei der selbst 

Grundkenntnisse fehlen

20 bis 24 5,6

15 bis 19 5,7

10 bis 14 5,8

5 bis 9 5,9

0 bis 4 6,0

Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen. 

§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der 
Prüfungsergebnisse
(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse 

über

1. die Noten zur Bewertung einzelner Prü-

fungsleistungen, die er selbst abgenom-

men hat, 

2. die Noten zur Bewertung der Prüfung ins-

  gesamt sowie 

3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Ab-

  schlussprüfung. 

Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss 

die Ergebnisniederschriften nach § 23 Abs. 1. 

Dem jeweiligen Prüfungsausschuss sind zum 

Zweck der abschließenden Bewertung und Fest-

stellung des Prüfungsergebnisses alle erfor-

derlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnis-

sen bleiben Prüfungsleistungen, von denen 

befreit worden ist (§ 9), außer Betracht.

(3) Wird eine Prüfungsleistung ausschließlich 

mit Antwort-Wahl-Aufgaben im Sinne des § 

42 Absatz 4 BBiG geprüft, so ist eine min-

destens „ausreichende“ Prüfungsleistung er-

bracht, wenn das von der zu prüfenden Per-

son erzielte Ergebnis mindestens 50 Prozent 

der insgesamt erreichbaren Punkte beträgt 

(absolute Bestehensgrenze) oder wenn bei 

einer Prüfung mit mindestens 100 zu prüfen-

den Personen mit gleichem Aufgabensatz die 

von der zu prüfenden Person erzielte Punkt-

zahl die durchschnittliche Punktzahl aller 

erstmals an dieser Prüfung teilnehmenden 

zu prüfenden Personen um nicht mehr als 

10 Prozent in dieser Prüfungsleistung unter-

schreitet (relative Bestehensgrenze). Die re-

lative Bestehensgrenze findet nur dann An-

wendung, wenn die zu prüfende Person min-

destens 45 Prozent der insgesamt erreichba-

ren Punkte in der Prüfungsleistung erreicht 

hat. Findet die relative Bestehensgrenze An-

wendung, sind die Punkte aller diesen Prü-

fungsbereich bestehenden Prüflinge in glei-

cher Relation nach Maßgabe der Anlage „Be-

rechnung“ anzuheben.

(4) Nach § 47 Abs. 2 S. 2 BBiG erstellte oder aus-

gewählte Antwort-Wahl-Aufgaben können 

automatisiert ausgewertet werden, wenn 

das Aufgabenerstellungs- oder Aufgaben-

auswahlgremium festgelegt hat, welche Ant-

worten als zutreffend anerkannt werden. Die 

Ergebnisse sind vom Prüfungsausschuss zu 

übernehmen. Auf die Änderung der Bewer-

tung abzielende Hinweise von dem Prüfungs-

ausschuss oder der Prüferdelegation sind 

an die zuständige Stelle innerhalb einer von 

ihr gesetzten Frist zu richten. Das Aufgaben-

erstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium 

entscheidet über das weitere Vorgehen.

(5) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferde-

legation kann einvernehmlich die Ab-

nahme und Bewertung einzelner schrift-

licher oder sonstiger Prüfungsleistun-

gen, deren Bewertung unabhängig von 

der Anwesenheit bei der Erbringung erfol-

gen kann, so vornehmen, dass zwei seiner 

oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistun-

gen selbstständig und unabhängig bewerten. 

Weichen die auf der Grundlage des in der 

Prüfungsordnung vorgesehenen Bewer-

tungsschlüssels erfolgten Bewertungen der 

beiden Prüfenden um nicht mehr als 10 Pro-

zent der erreichbaren Punkte voneinander 

ab, so errechnet sich die endgültige Bewer-

tung aus dem Durchschnitt der beiden Be-

wertungen. Bei einer größeren Abweichung 

erfolgt die endgültige Bewertung durch ein 

vorab bestimmtes weiteres Mitglied des Prü-

fungsausschusses oder der Prüferdelegation 

(§ 42 Abs. 5 BBiG). 

(6) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegatio-
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nen nach § 42 Abs. 2 BBiG können zur Be-

wertung einzelner, nicht mündlich zu erbrin-

gender Prüfungsleistungen gutachterliche 

Stellungnahmen Dritter einholen.

(7) Im Rahmen der Begutachtung sind die we-

sentlichen Abläufe zu dokumentieren und 

die für die Bewertung erheblichen Tatsachen 

festzuhalten (§ 39 Abs. 3 BBiG). Die Beauf-

tragung erfolgt nach den Verwaltungsgrund-

sätzen der zuständigen Stelle. Personen, die 

nach § 3 von der Mitwirkung im Prüfungs-

ausschuss auszuschließen sind, sollen nicht 

als Gutachter tätig werden.

§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über 
Bestehen oder Nichtbestehen
(1) Über die Feststellung der einzelnen Prü-

fungsergebnisse ist eine Niederschrift auf 

den Formularen der zuständigen Stelle zu 

fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des 

Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdele-

gation zu unterzeichnen und der zuständigen 

Stelle unverzüglich vorzulegen.

(2) Die Prüfung ist vorbehaltlich der Fortbil-

dungsregelungen nach §§ 53, 53e, 54 BBiG 

insgesamt bestanden, wenn in jedem der ein-

zelnen Prüfungsbestandteile mindestens aus-

reichende Leistungen erbracht worden sind. 

(3) Der zu prüfenden Person soll unmittelbar

nach Feststellung des Gesamtergebnisses der 

Prüfung mitgeteilt werden, ob sie die Prü-

fung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. 

Kann die Feststellung des Prüfungsergebnis-

ses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung 

getroffen werden, so hat der Prüfungsaus-

schuss diese ohne schuldhaftes Zögern (un-

verzüglich) zu treffen und der zu prüfenden 

Person mitzuteilen. 

(4) Über das Bestehen eines Prüfungsteils erhält

die zu prüfende Person Bescheid, wenn für 

den Prüfungsteil ein eigener Prüfungsaus-

schuss gemäß § 1 Abs. 3 gebildet werden 

kann. 

§ 24 Prüfungszeugnis
(1) Über die Prüfung erhält die zu prüfende

Person von der zuständigen Stelle ein Zeugnis 

(§ 37 Abs. 2 S. 1 BBiG). 

(2) Das Prüfungszeugnis enthält die in der je-

weiligen Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 

1 BBiG), Anpassungsfortbildungsordnung 

(§ 53e Abs. 1 BBiG) oder Fortbildungsprü-

fungsregelung nach § 54 BBiG vorgesehenen 

Angaben. Die Zeugnisse können zusätzliche 

nicht amtliche Bemerkungen zur Information 

(Bemerkungen) enthalten, insbesondere über 

die Zuordnung des erworbenen Abschlusses 

in den Deutschen Qualifikationsrahmen oder 

auf Antrag der geprüften Person über wäh-

rend oder anlässlich der Ausbildung erwor-

bene besondere oder zusätzliche Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag der zu prüfen-

den Person eine englischsprachige und eine 

französischsprachige Übersetzung beizufü-

gen (§ 37 Abs. 3 S. 1 BBiG). 

§ 25 Bescheid über nicht bestandene 
Prüfung
(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält die zu

prüfende Person von der zuständigen Stel-

le einen schriftlichen Bescheid. Darin ist an-

zugeben, welche Prüfungsleistungen in einer 

Wiederholungsprüfung nicht mehr wieder-

holt werden müssen (§ 26 Abs. 2 bis 3). Die 

von der zuständigen Stelle vorgeschriebenen 

Formulare sind zu verwenden.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wie-

derholungsprüfung gemäß § 26 ist hinzu-

weisen.

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 26 Wiederholungsprüfung
(1) Eine Fortbildungsprüfung, die nicht bestan-

den ist, kann zweimal wiederholt werden. 

Ebenso können Prüfungsteile, die nicht be-

standen sind, zweimal wiederholt werden, 

wenn ihr Bestehen Voraussetzung für die Zu-

lassung zu einem weiteren Prüfungsteil ist. Es 

gelten die in der Wiederholungsprüfung er-

zielten Ergebnisse.

(2) Hat die zu prüfende Person bei nicht bestan-

dener Prüfung in einer selbstständigen Prü-

fungsleistung (§ 20 Abs. 2 Satz 2) mindestens 

ausreichende Leistungen erbracht, so ist die-

se auf Antrag der zu prüfenden Person nicht 

zu wiederholen, sofern die zu prüfende Per-

son sich innerhalb von zwei Jahren – gerech-

net vom Tage der Feststellung des Ergebnis-

ses der nicht bestandenen Prüfung an – zur 

Wiederholungsprüfung anmeldet. Die Be-

wertung einer selbstständigen Prüfungsleis-

tung (§ 20 Abs. 2 S. 2) ist im Rahmen der 

Wiederholungsprüfung zu übernehmen. 

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten

Prüfungstermin (§ 7) wiederholt werden.

§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung
Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungs-

ausschüsse sowie der zuständigen Stelle sind bei 

ihrer schriftlichen Bekanntgabe an die zu prüfen-

de Person mit einer Rechtsbehelfsbelehrung ge-

mäß § 70 VwGO zu versehen.

§ 28 Prüfungsunterlagen
(1) Auf Antrag ist der zu prüfenden Person bin-

nen der gesetzlich vorgegebenen Frist 

zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Ein-

sicht in ihre Prüfungsunterlagen zu ge-

währen. Die schriftlichen Prüfungsarbei-

ten sind ein Jahr, die Niederschriften ge-

mäß § 23 Abs. 1 15 Jahre aufzubewahren. 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 

Zugang des Prüfungsbescheides nach § 24 

Abs. 1 bzw. § 25 Abs. 1. Der Ablauf der vorge-

nannten Fristen wird durch das Einlegen ei-

nes Rechtsmittels gehemmt.

(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch

erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur 

Archivierung bleiben unberührt.

§ 29 Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2023 

in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Fortbil-

dungsprüfungsordnung außer Kraft. 

Ausgefertigt

Weingarten, den 13. Juni 2023

Industrie- und Handelskammer 

Bodensee-Oberschwaben

Martin Buck Dr. Sönke Voss

Präsident Hauptgeschäftsführer

Genehmigungsvermerk:

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tou-

rismus Baden-Württemberg hat die Prüfungs-

ordnung für die Durchführung von Fortbildungs-

prüfungen der IHK Bodensee-Oberschwaben mit 

Schreiben vom 26. Juni 2023 (Az. WM42-42-

708/2) genehmigt.

Die vorstehende Prüfungsordnung für die Durch-

führung von Fortbildungsprüfungen der IHK Bo-

densee-Oberschwaben wird hiermit ausgefer-

tigt und im Mitteilungsblatt „Die Wirtschaft zwi-

schen Alb und Bodensee“ Ausgabe 9/2023 ver-

öffentlicht.

Weingarten, den 30. Juni 2023

Industrie- und Handelskammer 

Bodensee-Oberschwaben

Martin Buck Dr. Sönke Voss

Präsident Hauptgeschäftsführer
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

XIV

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 13. Juni 2023 erlässt die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben 
als zuständige Stelle gemäß § 79 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 4. Mai 2020 (BGBl. I, S. 920), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. 
Juli 2022 (BGBl. I, S. 1174, folgende besondere Rechtsvorschriften für die Zusatzqualifikation „Hotelmanagement und Gastronomiemanagement“.

Besondere Rechtsvorschriften für die Prüfung der Zusatzqualifikation 
„Hotel- und Gastronomiemanagement“ 
für Auszubildende im Ausbildungsberuf

Hotelfachmann/-frau
Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie

Koch/Köchin
Fachmann/-frau für Systemgastronomie

§ 1 Ziel der Prüfung
(1) Die Prüfung dient dem Nachweis von Kennt-

nissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die 

Auszubildende im anerkannten Ausbildungs-

beruf Hotelfachmann/-frau, Fachmann/-frau 

für Restaurants und Veranstaltungsgastrono-

mie, Koch/Köchin oder Fachmann/-frau für 

Systemgastronomie über die in der Ausbil-

dungsordnung vorgeschriebenen Inhalte hi-

naus erworben haben.

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die zu 

prüfende Person die in § 3 genannten Prü-

fungsgebiete beherrscht und praxisgerecht 

umsetzen und anwenden kann.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung kann zugelassen werden, wer im

anerkannten Ausbildungsberuf Hotelfach-

mann/-frau, Fachmann/-frau für Restaurants 

und Veranstaltungsgastronomie, Koch/Kö-

chin oder Fachmann/-frau für Systemgastro-

nomie ausgebildet wird und glaubhaft macht, 

dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfah-

rungen in den in § 3 genannten Gebieten er-

worben hat.

(2) Die Glaubhaftmachung erfordert in der Regel

die Vorlage einer Bestätigung des entspre-

chenden Ausbildungsbetriebes.

(3) Die Zulassung kann frühestens mit der Zulas-

sung zur Abschlussprüfung im anerkann-

ten Ausbildungsberuf Hotelfachmann/-frau, 

Fachmann/-frau für Restaurants und Ver-

anstaltungsgastronomie, Koch/Köchin oder 

Fachmann/-frau für Systemgastronomie er-

folgen.

(4) Die Zulassung zur Prüfung in der Zusatz-

qualifikation steht unter der auflösenden Be-

dingung der bestandenen Abschlussprüfung 

im anerkannten Ausbildungsberuf Hotelfach-

mann/-frau, Fachmann/-frau für Restaurants 

und Veranstaltungsgastronomie, Koch/Kö-

chin oder Fachmann/-frau für Systemgast-

ronomie.

§ 3 Gliederung der Prüfung und 
Prüfungsanforderungen
(1) Die Prüfung gliedert sich in die Prüfungsfä-

cher

- Management im Gastgewerbe mit 

  Computeranwendung

- Berufsbezogene Fremdsprachen

- Praktische Übungen

(2) Soweit die Prüfung schriftlich abgenommen 

wird, kann sie gemeinsam mit der Berufs-

schule durchgeführt werden.

(3) Im Prüfungsfach „Management im Gastge-

werbe mit Computeranwendung“ sind pra-

xisorientierte Aufgabenstellungen schriftlich 

mit Computeranwendung in höchstens 120 

Minuten zu bearbeiten.

(4) Im Prüfungsfach „Berufsbezogene Fremd-

sprachen“ ist Englisch in einfachen Ge-

schäftsbriefen und im Übersetzen von Menüs 

schriftlich in 60 Minuten zu prüfen. Eine wei-

tere Fremdsprache ist mündlich im direkten 

Gespräch und im Telefongespräch anhand 

einfacher Geschäftsvorgänge zu prüfen. Die 

Prüfungsdauer soll 15 Minuten nicht über-

schreiten. Der Prüfungsausschuss beschließt 

die weitere Fremdsprache nach Anhörung 

des Prüfungsteilnehmers/der Prüfungsteil-

nehmerin. Dieser Beschluss wird dem/der 

Prüfungsteilnehmer/-in mit der Einladung zu 

dem Prüfungsgespräch bekanntgegeben.

(5) Im Prüfungsfach „Praktische Übungen“ sind

praxisbezogene Aufgabenstellungen aus dem 

„Management im Gastgewerbe“ in höchstens 

60 Minuten zu bearbeiten.

§ 4 Zulassung zum Prüfungsfach 
„Praktische Übungen“
Die Zulassung zum Prüfungsfach „Praktische 

Übungen“ ist zu versagen, wenn in jedem der bei-

den Prüfungsfächer „Management im Gastgewer-

be mit Computeranwendung“ und „Berufsbezo-

gene Fremdsprachen“ nicht mindestens „ausrei-

chende“ Leistungen erbracht worden sind.

§ 5 Bestehen der Prüfung
Die Prüfung ist bestanden, wenn in jedem der 

Prüfungsfächer mindestens „ausreichende“ Leis-

tungen erzielt worden.

§ 6 Bescheinigung über die bestandene 
Prüfung
(1) Über die bestandene Prüfung stellt die Indus-

trie- und Handelskammer Bodensee-Ober-

schwaben eine Bescheinigung aus, in der die 

Ergebnisse der einzelnen Prüfungsleistungen 

und das Gesamtergebnis in Punkten und No-

ten aufgeführt sind. Das Gesamtergebnis er-

gibt sich als arithmetisches Mittel der Einzel-

ergebnisse.

(2) Im Prüfungsfach „Berufsbezogene Fremd-

sprachen“ sind die Ergebnisse der schriftli-

chen und der mündlichen Prüfungsleistung 

im Verhältnis 2:1 zu gewichten.

§ 7 Sonstige Bestimmungen
Soweit diese Vorschriften nichts Abweichen-

des regeln, findet die Prüfungsordnung für die 

Durchführung von Abschlussprüfungen in aner-

kannten Ausbildungsberufen der Industrie- und 

Handelskammer Bodensee-Oberschwaben sinn-

gemäß Anwendung.

§ 8 Inkrafttreten
Die besonderen Rechtsvorschriften für die Prü-

fung Zusatzqualifikation „Hotelmanagement und 

Gastronomiemanagement“ für Auszubildende im 

Ausbildungsberuf Hotelfachmann/-frau, Fach-

mann/-frau für Restaurants und Veranstaltungs-

gastronomie, Koch/Köchin oder Fachmann/-frau 

für Systemgastronomie tritt am 1. Oktober 2023 

in Kraft.

Ausgefertigt

Weingarten, den 13. Juni 2023

Industrie- und Handelskammer 

Bodensee-Oberschwaben

Martin Buck Dr. Sönke Voss

Präsident Hauptgeschäftsführer

Die vorstehende Rechtsvorschrift für die Prüfung 

der Zusatzqualifikation „Hotel- und Gastronomie-

management“ der IHK Bodensee-Oberschwaben 

wird hiermit ausgefertigt und im Mitteilungsblatt 

„Die Wirtschaft zwischen Alb und Bodensee“, 

Ausgabe 9/2023, veröffentlicht.

Weingarten, den 13. Juni 2023

Industrie- und Handelskammer 

Bodensee-Oberschwaben

Martin Buck Dr. Sönke Voss

Präsident Hauptgeschäftsführer
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Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 13. Juni 2023 erlässt die Industrie- und Handelskammer Bodensee-
Oberschwaben als zuständige Stelle gemäß § 79 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 4. Mai 2020 (BGBl. I, S. 920), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 20. Juli 2022 (BGBl. I, S. 1174), folgende besondere Rechtsvorschriften für die Zusatzqualifikation „Privates 
Vermögensmanagement“.

Besondere Rechtsvorschriften für die Prüfung der 
Zusatzqualifikation „Privates Vermögensmanagement“ 

für Auszubildende im Ausbildungsberuf

Bankkaufmann/-frau
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen

Immobilienkaufmann/-frau

§ 1 Ziel der Prüfung 
(1) Die Prüfung dient dem Nachweis einer Erwei-

terung und Vertiefung von Fertigkeiten, 

Kenntnissen und Fähigkeiten, die Auszu-

bildende in einem der staatlich anerkann-

ten Ausbildungsberufe Bankkaufmann/-frau, 

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Fi-

nanzanlagen oder Immobilienkaufmann/-frau 

über die in den jeweils für diese Berufe gül-

tigen Ausbildungsordnungen vorgeschriebe-

nen Inhalte hinaus erworben haben. 

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der 

Prüfling die berufliche Handlungsfähigkeit in 

den drei, in Abhängigkeit vom Ausbildungs-

beruf in § 3 Abs. 1, 2, und 3 genannten Prü-

fungsbereichen erlangt hat. 

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer im Ausbil-

dungsberuf Bankkaufmann/-frau, Kauf-

mann/-frau für Versicherungen und Finanz-

anlagen oder Immobilienkaufmann/-frau aus-

gebildet wird und glaubhaft macht, dass er 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in 

den in § 3 Abs. 1, 2 beziehungsweise 3 ge-

nannten Prüfungsbereichen erworben hat. 

(2) Die Glaubhaftmachung nach Absatz 1 erfor-

dert in der Regel die Vorlage einer entspre-

chenden Bestätigung des Ausbildungsbe-

triebes. 

(3) Die Zulassung zur Prüfung der Zusatzquali-

fikation erfolgt frühestens mit der Zulassung 

zur Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf 

Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für 

Versicherungen und Finanzanlagen oder Im-

mobilienkaufmann/-frau. 

(4) Die Zulassung zur Prüfung der Zusatzqualifi-

kation steht unter der auflösenden Bedingung 

der bestandenen Abschlussprüfung im Aus-

bildungsberuf Bankkaufmann/-frau, Kauf-

mann/-frau für Versicherungen und Finanz-

anlagen oder Immobilienkaufmann/-frau.

§ 3 Prüfungsbereiche, Gliederung und 
Dauer der Prüfung 
(1) Der Prüfling im Ausbildungsberuf Bankkauf-

mann/-frau hat in der Prüfung nachzuweisen, 

dass er in der Lage ist, Privatkunden 

1. zur Absicherung wirtschaftlicher Risiken

durch Individualversicherungen zu beraten, 

2. bei Investitionsentscheidungen für Immo-

  bilien zu unterstützen sowie 

3. bei ihrer Vermögensplanung zu beraten. 

(2) Der Prüfling im Ausbildungsberuf Kauf-

mann/-frau für Versicherungen und Finanz-

anlagen hat in der Prüfung nachzuweisen, 

dass er in der Lage ist, Privatkunden 

1. bei Investitionsentscheidungen für Immo-

  bilien zu unterstützen, 

2. zu Baufinanzierungen zu beraten sowie 

3. bei ihrer Vermögensplanung zu beraten. 

(3) Der Prüfling im Ausbildungsberuf Immobili-

enkaufmann/-frau hat in der Prüfung nachzu-

weisen, dass er in der Lage ist, Privatkunden 

1. zur Absicherung wirtschaftlicher Risiken 

  durch Individualversicherungen zu beraten, 

2. über Produkte der Vorsorge und zu Haus-

rat- und Wohngebäudeversicherung zu 

beraten sowie 

3. bei ihrer Vermögensplanung zu beraten. 

(4) Die Prüfung wird schriftlich und mündlich

durchgeführt. 

(5) Die schriftliche Prüfung soll gemeinsam mit

der Berufsschule durchgeführt werden. 

(6) Der Prüfling hat in der schriftlichen Prüfung

zu jedem der drei Prüfungsbereiche nach Ab-

satz 1, 2 beziehungsweise 3 eine praxisbezo-

gene Aufgabe zu bearbeiten. Die drei Aufga-

ben sind gleichwertig und werden an einem 

Prüfungstermin geprüft. Die Prüfungszeit für 

die schriftliche Bearbeitung der drei Aufga-

ben beträgt insgesamt 180 Minuten. 

(7) Die mündliche Prüfung wird in Form eines 

fallbezogenen Fachgesprächs durchgeführt. 

Der Prüfungsausschuss stellt dem Prüfling 

zwei praxisbezogene Aufgaben zur Auswahl. 

Nach Auswahl der Aufgabe stehen dem Prüf-

ling zur Vorbereitung auf das Fachgespräch 

zehn Minuten zur Verfügung. Das Fachge-

spräch wird ausgehend von der gewählten 

Aufgabe geführt und soll 20 Minuten dauern. 

Gegenstand der mündlichen Prüfung sind die 

in der Anlage zu diesen Rechtsvorschriften 

für den jeweiligen Ausbildungsberuf genann-

ten zusätzlich zu erwerbenden Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten.

§ 4 Bestehen der Prüfung 
Die Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungs-

leistungen in der schriftlichen sowie in der münd-

lichen Prüfung jeweils mit mindestens „ausrei-

chend“ bewertet wurden.

§ 5 Prüfungszeugnis und Gesamtergebnis 
Über die bestandene Prüfung stellt die Industrie- 

und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben 

ein Zeugnis aus, in dem die beiden Ergebnisse der 

schriftlichen und mündlichen Prüfung sowie das 

Gesamtergebnis in Punkten und Noten ausge-

wiesen sind. Das Gesamtergebnis ergibt sich als 

arithmetisches Mittel der Ergebnisse der schrift-

lichen und mündlichen Prüfung.

§ 6 Sonstige Bestimmungen 
Soweit diese Rechtsvorschriften nichts Abwei-

chendes regeln, findet die Prüfungsordnung für 

die Durchführung von Abschluss- und Umschu-

lungsprüfungen der Industrie- und Handelskam-

mer Bodensee-Oberschwaben sinngemäß An-

wendung.

§ 7 Inkrafttreten 
Die besonderen Rechtsvorschriften für die 

Prüfung der IHK-Zusatzqualifikation „Priva-

tes Vermögensmanagement“ für Auszubil-

dende in den staatlich anerkannten Ausbil-

dungsberufen Bankkaufmann/-frau, Kauf-

mann/-frau für Versicherungen und Finanzan-

lagen sowie Immobilienkaufmann/-frau tritt am 

1. Oktober 2023 in Kraft.

Ausgefertigt

Weingarten, den 13. Juni 2023

Industrie- und Handelskammer 

Bodensee-Oberschwaben

Martin Buck Dr. Sönke Voss

Präsident Hauptgeschäftsführer

Die vorstehende Rechtsvorschrift für die Prüfung 

der Zusatzqualifikation „Privates Vermögensma-

nagement“ der IHK Bodensee-Oberschwaben 

wird hiermit ausgefertigt und im Mitteilungsblatt 

„Die Wirtschaft zwischen Alb und Bodensee“, 

Ausgabe 9/2023, veröffentlicht.

Weingarten, den 13. Juni 2023

Industrie- und Handelskammer 

Bodensee-Oberschwaben

Martin Buck Dr. Sönke Voss

Präsident Hauptgeschäftsführer


